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Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge ab 2009 – Gewinner und Verlierer
Presseinformation

Erwartungsgemäß hat der Bundesrat dem Gesetzentwurf zur Neuregelung der Besteuerung von Kapitalerträgen zugestimmt. Damit werden ab 2009 Zinserträge einheitlich mit 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer versteuert. Gewinner dieser Neuregelung sind unverkennbar Spitzenverdiener, die ihre Zinseinnahmen zukünftig nicht mehr mit dem Höchststeuersatz versteuern müssen. Verlierer können all jene werden, die einen geringeren Steuersatz als 25 Prozent haben, kritisiert der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V.
Mit der neuen Abgeltungsteuer werden ab 2009 Erträge aus Zinsen, Wertpapieren, Fonds und Veräußerungen direkt vor Ort versteuert. Kapitalanleger brauchen somit ab 2009 die Zinserträge nicht mehr bei der Steuererklärung angeben, da eine pauschale Versteuerung bereits durch das jeweilige Kreditinstitut erfolgt. 
Das ist jedoch Augenwischerei, warnt Marlies Spargen vom Neuen Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. Denn viele wissen nicht, dass sie ihre Zinseinnahmen viel zu hoch versteuert haben. Hintergrund ist der individuelle Steuersatz, der bei vielen weniger als 25 Prozent beträgt. Wer nicht weiß, dass mit der Einkommensteuererklärung eine Korrektur beantragt werden kann, hat letztendlich dem Fiskus Geld geschenkt. Davon betroffen sind nicht nur Steuerpflichtige mit geringeren Verdiensten, sondern zum Beispiel auch Rentner. Wer nicht Verlierer sein will, sollte daher grundsätzlich eine Einkommensteuererklärung abgeben, empfiehlt Spargen.
Die Gewinner der Neuregelung sind klar erkennbar und von der Regierung auch gewollt. Man hofft mit der Gesetzesänderung den Kapitalabfluss ins Ausland zu stoppen. Denn mit der Abgeltungssteuer umgehen Gutverdiener den Höchststeuersatz von 45 Prozent. Ob letztendlich die Rechnung aufgeht, bleibt abzuwarten. 

Weitere Informationen dazu erhalten Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.

Berlin, 13. Juli 2007 

Ansprechpartner:
Marlies Spargen
Medienreferentin
Telefon: 030 - 4 01 29 25
Telefax: 030 - 4 01 3675
Email:info@nvl.de
Web:http://nvl.de
